
 

Leistungen 
geleistete 

Arbeitsstunden1)

  

Zur Sicherstellung des Grundauftrags ABC-Schutz 81'900 

davon für: - Forschungs-, Entwicklungs- und Analysetätigkeiten 35'500 

 - Tätigkeiten zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft 25'700 

 - Führungs- und Verwaltungstätigkeiten 15'400 

 - Aus- und Weiterbildung2) 5'300 
  

Für andere Dienststellen des BABS 11'500 

davon für: - Geschäftsbereich Infrastruktur 9'700 

 - Amtsleitung und Support 1'200 

 - Geschäftsbereich Nationale Alarmzentrale (NAZ) 600 
  

Für andere Dienststellen des VBS 27'800 

davon für: - Kompetenzzentrum ABC der Armee3) 15'000 

 - armasuisse (ehemals Gruppe Rüstung) 5'800 

 - Andere Dienststellen des Bereichs Verteidigung 4'800 

 - Generalsekretariat 2'200 
  

Für das EDA und Internationale Organisationen 12'500 

davon für: - Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) 6'800 

 - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) 2'800 

 - UN Environment Programme (UNEP) und Int. Atomic Energy Agency (IAEA) 2’200 

 - Ausländische Partnerinstitute 700 
  

Für andere Departemente und Kommissionen 7'700 

davon für: - Eidg. Kommission für ABC-Schutz (KomABC) 4'900 

 - Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD) 1'600 

 - Eidg. Departement des Innern (EDI) 1'200 
  

Für Private4) 3'800 

 
Erläuterungen 
1) Alle Angaben auf Hunderterstelle gerundet. 
2) Aufgeführt sind nicht allein Leistungen für die Aus- und Weiterbildung der ordentlich angestellten Mitarbeiter/innen; diese 

machen nur einen geringeren Teil der hier ausgewiesenen Leistungen aus. Der grössere Teil reflektiert die Leistungen für 
die Ausbildung der Lehrlinge/Lehrtöchter, d. h. die Arbeitszeit der Lehrlinge/Lehrtöchter selbst sowie die Leistungen der 
Mitarbeiter des LABOR SPIEZ in ihrer Funktion als Lehrlingsausbildner. 

3) Darin enthalten sind auch die Leistungen für die Gebäudebewirtschaftung und die Medienversorgung des 
Kompetenzzentrums ABC der Armee; vgl. Erläuterung 1 zu Finanzen. 

4) Aufgeführt sind Leistungen gegen Verrechnung zugunsten der allgemeinen Bundeskasse; vgl. Erläuterung 2 zu Finanzen. 
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